Service- und Gewährleistungsbestimmungen

Die Gewährleistung beinhaltet:

Bei sachgemäßem und vorschriftsmäßigem Gebrauch des 

Anhängers auftretende Mängel, die konstruktionsbedingt 

oder auf Materialfehler zurückzuführen sind.

Während der Gewährleistungszeit durchgeführte Repara-

turen verlängern diese nicht.
Voraussetzungen:

Die Wartungshinweise und -vorschriften des Herstellers, 

welche in seiner Bedienungsanleitung aufgeführt sind, müs-

sen beachtet worden sein. Sollte keine Bedienungsanleitung 
vorhanden sein gilt:

· Inspektion nach 1.000km, spätestens nach ½ Jahr

· Inspektion nach 5.000km, spät. ½ Jahr nach letzer

· Danach alle 5.000km, spät. ½ Jahr nach letzer

Bei Reparaturen ist die Verwendung von Original-Ersatztei-

len erforderlich ( durch Fa. P+P ausgegeben ).

Reparaturen müssen von einer Fachwerkstatt durchgeführt 

Werden ( ausser es wurde schriftlich anders vereinbart ).

Mängel dürfen nicht zurückführbar sein auf:

Nichtbeachtung der in der Bedienungsanleitung aufge-

führten technischen und rechtlichen Vorschriften.

Unsachgemäße Benutzung des Anhängers oder fehlende 

Erfahrung des Nutzers.

Eigenmächtige Veränderungen am Anhänger, bzw. nicht 

von uns freigegebene Anbauten lassen die  Gewährleistung 

erlöschen. Nichtbeachtung der jeweiligen gesetzlichen Vorschriften.
Keine Mängel sind:

Jeder Anhänger ist ein handwerklich gefertigtes Produkt. 

Trotz größter Sorgfalt können bei der Montage  

oberfächliche Kratzer entstehen, welche auf die bestim-

mungsgemäße Nutzung keinen Einfuss haben.

Fertigungsbedingte Spannungsrisse in der Oberfäche 

(Haarrisse) lassen sich nicht vermeiden. Diese Haarrisse ha-

ben keinen Einfuß auf Stabilität bzw. Nutzung des Anhän-

gers.

Spalte zwischen Bordwand und Ladebrücke.

Weiter sind Polyesterbauteile nicht zu 100% farbecht. Auch 

hier kann es durch UV- und Witterungseinfüsse zu Ausblei-

chungen kommen.

Weiter ist zu beachten, dass Gummiteile allgemein durch 

UV-Einfüsse altern, evtl. ist auch Rissbildung sowie eine 

Ausbleichung der Oberfäche möglich.

Mit der kathodischen Tauchlackierung (KTL) beschichtete 

Teile sind nicht farbecht. Sie können durch UV-Einstrahlung 

ausbleichen.

Verzinkte Teile sind normalerweise nicht glänzend, sondern 

verlieren nach kurzer Zeit ihren Glanz. Das ist kein Mangel, 

sondern erwünscht, da erst durch die Oxydierung der volle 

Schutz gegen ein Rosten des Metalls gewährleistet ist. 

Holz ist ein Naturwerkstoff. Deshalb unterliegt es trotz der 

unterschiedlichsten Bearbeitungs- und Beschichtungsarten 

natürlichen, witterungsabhängigen Ausdehnung, bzw. 

Schrumpfung, was zu Verspannungen führen kann. Natür-

liche Holzmaserungen und Unebenheiten sind für diesen 

Naturwerkstoff normal und können sich in der Oberfäche 

abzeichnen. Durch UV-Einstrahlung und Witterungsein-

füsse sind Ausbleichungen möglich. Für die verwendeten 

Holzbauteile ist in der Stärke eine Fertigungstoleranz fest-

gelegt. Abweichungen im Bereich der Toleranz sind nicht 

reklamierbar.

Da die Anhänger in der Regel nicht isoliert sind, kann es bei 

Temperaturschwankungen zu Kondenswasserbildung unter 

Planen- und Polyesterabdeckungen kommen. In diesem 

Fall ist für eine ausreichende Belüftung zu sorgen, um eine 

Schimmelbildung zu vermeiden. Auch sind die Anhänger 

nicht zu 100% wasserdicht. Bei Planenanhängern, kann überall 

an Übergängen wasser eintreten, bei Kofferanhängern gilt

 Wassereintritt an den Türen, 

Klappen und Fenstern ist selbst bei Verwendung von Gum-

miabdichtungen und sorgfältigster Verarbeitung möglich.
Die Gewährleistung erlischt:

Bei Nichteinhaltung der Bedienungs-, Wartungs- und In-

spektionsvorschriften.

Bei technischen Veränderungen des Anhängers

Bei eigenständigen An- und Aufbauten, die nicht von uns

freigegeben sind.

Beim Überladen des Anhängers und unsachgemäßer Nut-

zung.

Bei der Verwendung von nicht Original-Ersatztei-

Len ( ausgegeben durch P+P ).

Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise auf dem An-

hänger.

Bei Nichteinhaltung der Serviceintervalle, auch der vom 

Hersteller montierten Teile wie Achse, Bremse, Aufaufein-

richtung, hydraulische Anlagen usw.

Bei falscher Oberfächenbehandlung der verwendeten 

Materialien.

Bei weiterer Benutzung des Anhängers, obwohl Mängel 

bereits bekannt und gemeldet sind und die Nutzung durch 

Fa. P+P bis zur Reparatur untersagt wurde.

Bei weiterer Nutzung des Anhängers bei bekannten Män-

geln, wodurch die Reparatur unmöglich, bzw. aufwendiger 

oder nur durch erheblichen Mehraufwand möglich ist und 

die Nutzung des Anhängers gemindert wird.
Die Gewährleistung beinhaltet nicht:

Ausgaben für die laufende Wartung.

Kosten, die auf normalen Verschleiß zurückzuführen sind 

oder auch, da der Anhänger lange Zeit nicht benutzt wur-

de.

Fehler, die auf nicht vorschriftsmäßiger Behandlung des 

Anhängers zurückzuführen sind.

Mängel, die auf die Verwendung von nicht Original--Ersatzteilen 

( ausgegeben durch Fa. P+P ) zurückzuführen sind.

Mängel, die auf Folge einer Reparatur durch keine Fach-

Werkstatt zurückzuführen sind.

Mängel die auf bauliche Veränderungen oder Montagen 

am Fahrzeug zurückzuführen sind.

Schäden, welche auf Schnee- und Wasserlasten bei Pla-

nenaufbauten zurückzuführen sind.

Konstruktive Änderungen behalten wir uns vor.
